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ISO Vollversamm-
lung 2008

ON Consulting 
in Polen

unehmende Lebenserwartung und 

damit eine älter werdende Gesell-

schaft stellen neue Anforderungen 

an das Wohnen. Es muss nicht im-Z
mer gleich ein Seniorenheim oder ein Pfl e-

geheim sein, in dem ältere Menschen ihren 

Lebensabend verbringen. Mehr und mehr 

haben sich in den letzten Jahren Angebote 

zum „betreuten Wohnen“ etabliert, die eine 

möglichst selbstständige Haushalts- und 

Lebensführung ermöglichen und unterstüt-

zen. Wer sich für diese Wohnform entschei-

det, ist gut beraten, die Angebote vorab ge-

nau zu vergleichen, denn was „betreutes 

Wohnen“ genau bedeutet und was es kon-

kret umfasst, ist bisher gesetzlich nicht ge-

regelt. Hier soll nun mit Hilfe der Normung 

Klarheit geschaffen werden. Das Europäi-

sche Komitee für Normung CEN hat dazu 

das Project Committee CEN/PC 385 „Servi-

ces for sheltered housing for the elderly“ 

(Dienstleistungen für betreutes Wohnen für 

ältere Menschen) ins Leben gerufen. Start-

schuss für die Entwicklung einer Europäi-

schen Norm zu diesem Thema war am 31. 

Oktober 2008 in Wien im Österreichischen 

Normungsinstitut, das die Arbeiten auf eu-

ropäischer Ebene koordiniert.

Qualität der Dienstleistungen

Die künftige Europäische Norm soll An-

forderungen an die Transparenz des Leis-

tungsangebots, an die zu erbringenden 

Dienstleistungen, an das Wohnangebot, an 

die Vertragsgestaltung sowie an qualitäts-

sichernde Maßnahmen enthalten. Dr. Hol-

Eine Europäische Norm wird 

 umfassende Anforderungen an 

die Dienstleistungen defi nieren und 

Basis für eine freiwillige Zertifi zie-

rung sein.

Nähere Informationen zu den Arbeiten des CEN/

PC 385 „Services for sheltered housing for the 

elderly“ bei Dr. Holger Mühlbauer 

holger.muehlbauer@on-norm.at

Mehr Transparenz beim betreuten Wohnen

Unberechtigter Zugriff auf sensible Nutzerdaten 

im Internet kann unangenehme Folgen haben. Die 

neue ÖNORM A 7700 sagt, worauf es ankommt, 

um Hacker-Angriffe erfolgreich abzuwehren.

irmenspionage, 

Phishing, Compu-

ter-Hacks - der Da-

tenklau mit zum 

Chancen & Risken

Eine Webanwendung 

oder Webapplikation ist ein 

Computerprogramm, das 

auf einem Webserver aus-

geführt wird, wobei die In-

teraktion mit dem Benutzer 

ausschließlich über einen 

Webbrowser erfolgt. Durch 

das Ausfüllen und Absen-

den eines Formulars über-

mittelt der Benutzer bei-

spiels weise bei der Bestel-

lung in einem Webshop Da-

ten, die für die Abwicklung 

des Auftrags serverseitig in 

Datenbanken oder in Datei-

en gespeichert werden. Be-

nutzerbezogene Daten kön-

nen auch clientseitig durch 

HTTP-Cookies gespeichert 

werden.

Mit Webapplikationen kann 

man heutzutage über eine 

Internetanwendung vieles 

erledigen: eine Rechnung 

per Telebanking bezahlen, 

Waren über eine Auktions-

plattform ersteigern, einen 

Flug buchen, Bilder auf eine 

Fotoplattform hochladen, 

einen Kommentar in einem 

Weblog verfassen ... Un-

zählige Anbieter offerieren 

mittler weile Online-Interakti-

onsmöglichkeiten mit Fir-

men, Menschen und welt-

weiten Communities. Viele 

dieser Anwendungen sind 

praktisch und sparen eine 

Menge Zeit, viele machen 

einfach nur Vergnügen. 

Aber wer weiß schon mit 

Sicherheit, was mit den Da-

ten geschieht, die dabei 

ausgetauscht werden.

Zielscheibe für Hacker

In den letzten Jahren 

werden diese  Webanwen-

dungen aller Art nachweis-

lich immer stärker zur Ziel-

scheibe von Hackerangrif-

fen. Ob SQL Injection, 

Cross Site Scripting, Sessi-

on Hijacking oder andere 

Methoden - die heimlichen 

Invasoren nützen Schwach-

stellen ganz gezielt. Da die 

Netzwerkebene oft gar 

nicht berührt wird, können 

sie von klassischen IT-

Sicherheitssystemen, wie 

Firewall oder IDS/IPS-Sys-

temen, nicht erkannt und 

abgewehrt werden.

 

Trügerische Sicherheit

Was gibt es Unangeneh-

meres, als das Opfer eines 

elektronischen Angriffs zu 

sein? Es gar nicht mitzube-

kommen! Während sich der 

Betreiber einer Webanwen-

dung in trügerischer Sicher-

heit wiegt, werden seine 

wichtigen Kundendaten, 

Bezugswege oder Produkt-

geheimnisse ausgeschnüf-

felt, im schlimmeren Fall 

verändert oder gestohlen. 

Mögliche schwerwiegende 

Auswirkungen eines sol-

chen Einbruchs bzw. Dieb-

stahls können die Unterbre-

chung betrieblicher Prozes-

se (auch bei Kunden oder 

Partnern) sein, von Image-

verlust oder Schadenersatz-

forderungen ganz zu 

schweigen. Deshalb sollten 

auch vermeintlich „unwich-

tige“ Webanwendungen zu-

mindest gegen bekannte 

Angriffe gesichert werden.

 Historisch betrachtet, 

wurde das Web, speziell 

das Protokoll HTTP, nicht 

für die heute üblichen kom-

plexen Anwendungen kon-

zipiert. Webapplikationen 

sind das schwächste Glied 

an der Schnittstelle zwi-

schen Firmeninterna und 

Außenwelt, denn nur eine 

einzige Lücke kann uner-

wünschten Besuchern Zu-

tritt gewähren.

Schwachstellen aufspüren 

Damit es gar nicht so 

weit kommt, haben jetzt IT-

Sicherheitsbeauftragte mit 

der ÖNORM A 7700 einen 

Leitfaden zur Hand, der in 

Form einer Checkliste hilft, 

fi rmeneigene Webappli-

kationen auf mögliche 

Schwachstellen penibel zu 

untersuchen. Behandelt 

werden auch folgende The-

men: Begriffe, Architektur 

der Webapplikation, Daten-

speicherung und Daten-

transport, Konfi gurations-

daten, Authentifi zierung, 

Autorisierung und Sitzun-

gen, Behandlung von Be-

nutzereingaben bzw. Da-

tenausgaben, Hintergrund-

systeme, System- und Feh-

lermeldungen sowie Krypto-

graphie.

Diese ÖNORM bezieht 

sich ausschließlich auf die 

Webapplikation selbst. 

Komponenten, die zum Be-

trieb der Anwendung benö-

tigt werden (z. B. Betriebs-

system, Webserver, Netz-

werkkomponenten) sowie 

Hintergrundsysteme (z. B. 

Datenbanken, Legacysyste-

me) werden nicht behan-

delt.

Sicherheit bestätigt

So wie schon auf Basis 

der ONR 17700 können 

Webapplikationen, die die 

Anforderungen der ÖNORM 

A 7700 erfüllen, nach dem 

System „ON Certifi ed Web-

site“ zertifi ziert werden. 

–sz

F
Teil unabsehbaren Folgen 

wird immer professioneller. 

Wenn Sie selbst eine Web-

seite mit Applikationen an-

bieten, haben Sie alle 

Schwachstellen analysiert 

und abgesichert? Unterstüt-

zung bietet die neue 

ÖNORM A 7700 „Informati-

onsverarbeitung – Sicher-

heitstechnische Anforderun-

gen an Webapplikationen“, 

die mit 1. Dezember 2008 

erschienen ist. Diese Norm 

ist eine Neubearbeitung der 

bislang gültigen ON-Regel 

ONR 17700 aus 2006 und 

unterscheidet sich grundle-

gend. 

ger Mühlbauer, Komitee-Manager für 

Dienstleistungsstandards im Normungs-

institut und Sekretär des Project Commit-

tees: „Dabei geht es weniger um bauliche 

Festlegungen als um Anforderungen an die 

komplexen Dienstleistungen, die in Summe 

die Qualität ausmachen.“

Mit der Fertigstellung der Norm, die auch 

Grundlage für eine freiwillige Zertifi zierung 

sein soll, wird 2011 gerechnet. Zur Vorsit-

zenden des Komitees wurde Ingrid Hastedt 

vom Wohlfahrtswerk gewählt. –sj

Zum Thema:

ÖNORM A 7700 Informationsverarbeitung – Sicherheitstechnische 

Anforderungen an Webapplikationen

ÖNORM ISO/IEC 27001 Informationstechnologie – Sicherheitstechnik 

– Informationssicherheits-Managementsysteme – Anforderungen

ÖNORM ISO/IEC 27002 ... – Leitfaden für das Management der Infor-

mationssicherheit 

ISO/IEC 20000 Information technology – Service management; 

Part 1: Specifi cation; Part 2: Code of practice 

ON Certifi ed Website: Informationen zur Zertifi zierung nach ÖNORM 

A 7700 bei „Austrian Standards plus Certifi cation“ 

E-Mail: certifi cation@as-plus.at
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ragt man nach, was die großen 

 aktuellen Themen der Normung 

sind, so gibt es eine einfache 

 Antwort: Das, was Wirtschaft und F
Gesellschaft bewegt. Das, was auch die 

großen Themen und Herausforderungen der 

Gegenwart und Zukunft sind. Denn N ormung 

war nie ein Selbstzweck, sondern geschieht 

immer am Puls der Zeit. Sie schafft dort 

 Regeln und setzt dort Standards, wo Unter-

nehmen, Verbraucher, Wissenschaft und 

Verwaltung Bedarf sehen. Das sind derzeit 

etwa, wie diese Ausgabe des CONNEX 

zeigt, Fragen des Klimaschutzes (Stichwort: 

„Carbon Footprint“), der Sicherheit im Flug-

verkehr, bei Finanzdienstleistungen und 

 Internetgeschäften, bei der beruflichen 

 Qualifi kation oder neuen Wohnformen für 

ältere Menschen. 

So begleitet die Normung nahezu alle 

 Lebensbereiche und trägt durch  transparente 

und allgemein akzeptierte Lösungen um-

fassend zur wirtschaftlichen und gesell-

schaftlichen Entwicklung bei. 

Dr. Johannes Stern
 

Allen Lesern und Abonnenten 

ein frohes Weihnachtsfest sowie ein 

glückliches und erfolgreiches 2009!

Ihr CONNEX Redaktionsteam

ei der Bewertung von Liegenschaf-

ten, besonders solchen, die schon 

zuvor genutzt wurden, gewinnt das 

Thema „potentielle Altlasten“ zu-

Ob ein Grundstück durch die Vor-

nutzung ökologisch belastet ist, 

lässt sich anhand der ÖNORM S 2093 

ermitteln. Der Entwurf zu dieser 

Norm liegt seit 1. Dezember 2008 

zur Stellungnahme auf.

B
nehmend an Bedeutung. Wer möchte 

schon ein Grundstück, etwa ein altes 

Werksgelände erwerben, um dann festzu-

stellen, dass er auf einer „Umweltbombe“ 

sitzt? Der Kauf könnte sich nachträglich als 

teures Sanierungsobjekt entpuppen, das 

die Gesamtkosten der künftigen Nutzung in 

unerwartete Höhen treibt und das geplante 

Projekt gefährdet.

Um schon vorab Sicherheit zu erlangen, 

ist eine entsprechende Erfassung des tat-

sächlichen Umweltzustands sinnvoll bzw. 

notwendig. Wie man dabei vorgeht, um ver-

lässliche und aussagekräftige Daten zu er-

halten, regelt die neue ÖNORM S 2093. Sie 

liegt seit 1. Dezember 2008 als Entwurf vor. 

Die künftige ÖNORM S 2093 – mit ihrer 

Fertigstellung wird im April 2009 gerechnet 

– ist in Zusammenhang mit ÖNORM B 1802 

„Liegenschaftsbewertung – Grundlagen“ 

bei der Verkehrswertermittlung von Flächen 

mit industrieller, gewerblicher oder militäri-

scher Vornutzung und von Brachfl ächen in 

städtischen Lagen und Siedlungsbereichen 

sowie Infrastrukturfl ächen anzuwenden. Ihr 

Zweck ist es, die Grundlagen für die Beur-

teilung des Umweltzustands im Hinblick auf 

die Wiedernutzung von Liegenschaften fest-

zulegen. Diese können als Basis für eine 

Kostenabschätzung bei der Liegenschafts-

bewertung oder bei der Planung der 

Nachnutzung von Brachfl ächen dienen. 

Systematische Darstellung

Die Beurteilung des Umweltzustands um-

fasst die systematische Darstellung der Er-

gebnisse der Vorerhebung sowie der Resul-

tate der Erkundung von Kontaminationen in 

einem Standortmodell. Dabei wird der Um-

weltzustand des Untergrunds (Boden, Lo-

cker- und Festgesteine), des Grundwassers 

und von Bauteilen beschrieben. Der Um-

weltzustand der Liegenschaft muss durch 

repräsentative Untersuchungen erfasst wer-

den. Die Standortverhältnisse und die Ver-

Grundstück in Bestlage 
oder »Umweltbombe«?

Eine ON-Regel für »Islamic Banking«

Qualitätsmanagement:
  Kundenzufriedenheit im Zentrum

eit mehr als 20 Jahren regelt die in-

ternationale Normenreihe ISO 9000 

Fragen des Qualitätsmanagements. 

Damit lassen sich Geschäftsprozes-

Die Neuausgabe der ISO 9001 liegt 

vor. Erfahrungen aus acht Jahren 

machen die Norm noch anwender-

freundlicher.

S
se in Unternehmen und Organisationen, un-

abhängig von ihrer Größe oder Tätigkeit, 

optimal steuern, um das Vertrauen von 

Kun den und Partnern in Leistungsfähigkeit, 

Produkte und Dienstleistungen zu sichern 

und laufend zu verbessern.

Nun wurde die ISO 9001 – gewisser-

maßen das Kernstück dieser Serie – über-

arbeitet und neu herausgegeben. Mit (offi zi-

ellem) Ausgabedatum 1. Dezember 2008 

liegt sie als ÖNORM EN ISO 9001 vor. „Auf 

neue Anforderungen an das Qualitätsma-

nagementsystem wurde bei der Überarbei-

tung bewusst verzichtet“, erklärt dazu Dipl.-

Ing. Dr. Karl Grün, Leiter des Bereichs De-

velopment im Österreichischen Normungs-

institut und zuständiger Komitee-Manager. 

Grün: „Die Experten aus mehr als 80 Län-

dern haben sich bei der aktuellen Revision 

darauf konzentriert, die seit 2000 gewonne-

nen Erfahrungen einzuarbeiten, Unklarhei-

ten zu beseitigen und die Lesbarkeit zu ver-

bessern; kurz: die Norm noch anwender-

freundlicher zu machen.“

ISO 9001 legt Anforderungen an ein Qua-

litätsmanagementsystem fest, damit Unter-

nehmen und Organisationen ihre Fähigkeit 

zur laufenden Bereitstellung von Produkten 

darlegen können. Ziel ist, die Anforderun-

gen der Kunden zu erfüllen, und gleichzeitig 

danach zu streben, die Kundenzufriedenheit 

zu erhöhen. 

Gültigkeit bestehender Zertifi kate

Nach ISO 9001 zertifi zierte Unternehmen 

– weltweit mehr als 950 000, davon 4 200 

in Österreich – sollten sich möglichst rasch 

mit den Neuerungen der Ausgabe 2008 ver-

traut machen, um ihre Zertifi kate schon 

beim nächsten Audit bzw. der nächsten Re-

zertifi zierung auf ISO 9001:2008 umstellen 

zu können. Spätestens mit Dezember 2010 

verlieren Zertifi kate nach der Ausgabe 2000 

ihre Gültigkeit. –sj

• Anlässlich der Neuausgabe der ISO 9001 

hat das Normungsinstitut die ON Fachinfor-

mation Qualität richtig managen herausgege-

ben. Kostenloser Download unter: 

www.on-norm.at/publish/fachinfo_iso_9000.html 

• Austrian Standards plus Trainings bietet 

am 24. März 2009 das Seminar „Qualitäts-

management mit der neuen ISO 9001 um-

setzen“. Info & Anmeldung unter: 

www.as-plus.at/trainings/

uebersicht-seminarangebot.html

Mehr Wissen

ÖNORM EN ISO 9001 Qualitätsmanagement-

systeme – Anforderungen (ISO 9001:2008)

teilung von festgestellten Kontaminationen 

sind durch ein entsprechendes Modell der 

Standortverhältnisse darzustellen. Werden 

Kontaminationen festgestellt, so sind sie 

dahingehend zu beurteilen, ob sie bei einer 

Wiedernutzung zu erhöhtem Aufwand (Kos-

ten und Baumaßnahmen) und Nutzungsein-

schränkungen führen können oder ob sich 

darüber hinaus – unabhängig von mögli-

chen Nutzungsabsichten – Verpfl ichtungen 

zur Sanierung ergeben.

Wiedereingliederung von Brachfl ächen

Ziel der ÖNORM S 2093 ist es, Potentiale 

und Defi zite aufgrund des Umweltzustands 

nachvollziehbar aufzuzeigen und plausible 

Voraussetzungen für die Planung von 

Nachnutzungen sowie die Kostenermittlung 

zu schaffen. Sie trägt damit auch zur 

 Wiedereingliederung von industriellen, 

 gewerblichen und innerstädtischen Brach-

fl ächen in den Wirtschaftskreislauf bei. Im 

Sinn einer nachhaltigen Entwicklung kön-

nen damit ökonomische und ökologische 

Vorteile (z. B. Nutzung bestehender Infra-

struktur, Reduktion des Flächenverbrauchs, 

Sicherung oder Beseitigung von Kontami-

nationen) erzielt werden. Voraussetzung 

 dafür sind nachvollziehbare Datengrundla-

gen für eine geordnete wirtschaftliche, 

rechtliche und technische Abwicklung, um 

das Restrisiko zu minimieren. Die resultie-

renden Folgekosten sollten daraus abgelei-

tet, nachvollziehbar und realistisch darge-

stellt werden. 

Die zuständige Arbeitsgruppe ON-AG 

157e.02 „Gefährdungsabschätzung“ 

schlägt vor, diese Norm als eine der Grund-

lagen bei der Bewertung von Liegenschaf-

ten zu zitieren.  –wj

ÖNORM B 1802 Liegenschaftsbewertung – 

Grundlagen

Entwurf ÖNORM S 2093 Erfassung und Beurtei-

lung des Umweltzustandes von vorgenutzten 

Flächen bei der Liegenschaftsbewertung 

Stellungnahmen bis 15. Jänner 2009 an 

Dipl.-Ing. Josef Winkler: josef.winkler@on-norm.at

as islamische Bank-

wesen unterschei-

det sich in vielen 

ckelt, d.h. die nach islami-

schen Recht zulässig sind.

Im Jänner 2009 beginnen 

die Arbeiten an einer ON-

Regel für Islamic Banking. 

Darin werden Anforderun-

gen an Finanzdienstleistun-

gen festgelegt, die mit den 

Regeln des Islam konform 

sind. Ziel ist es, zwischen 

den Marktpartnern (Kunden, 

Finanzdienstleister, Behör-

den) Akzeptanz, Sicherheit 

und Vertrauen bei jenen Fi-

nanzprodukten zu schaffen 

und auszubauen, die mit 

dem islamischen Recht 

konform sind.  –sj
Info: Dipl.-Ing. Dr. Karl Grün

 karl.gruen@on-norm.at

D
Bereichen von westlichen 

Systemen. Von besonderer 

Bedeutung sind dabei das 

allgemeine Verbot von Zin-

sen (Riba) und von Speku-

lationen (Maysir, Gharar). 

Um die österreichische und 

europäische Wirtschaft zu 

unterstützen, hat das 

Normungsinstitut auf Antrag 

des Islamischen Informa-

tions- und Dokumentations-

zentrums (IIDZ – Austria) ei-

nen ON-Workshop einge-

richtet, der Dokumente zu 

„Halal“-Produkten und 

-Dienstleistungen entwi-

Anforderungen an Finanz-

dienstleistungen, die mit isla-

mischem Recht konform sind.

Das Projekt wurde bei einer 
Pressekonferenz in Wien 
vorgestellt.
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Immer mehr Medien berichten über Carbon 

Footprint of Products – zu Deutsch „CO
2
 

Fußabdruck“ oder einfach „Klimabilanz“. 

Was ist das genau? 

Radunsky: Mit dem Carbon Footprint wird 

versucht, den Kohlenstoffgehalt eines Pro-

dukts anzugeben – also wie viel Treibhaus-

gasemissionen im gesamten Lebenszyklus 

verursacht werden. Bei Biokraftstoffen dis-

kutiert man zum Beispiel, ob damit eine Re-

duzierung der CO
2
-Emissionen verbunden 

ist oder nicht. Die entscheidende Frage ist 

in diesem Fall, ob Änderungen der Land-

nutzung in diese Bilanz miteinbezogen wer-

den oder nicht. Das sind kritische Fragen. 

Je nach Interessenslage erhält man unter-

schiedliche Antworten. Genau bei dieser 

Uneinigkeit soll die ISO Norm „Carbon 

Footprint of Products“ Klarheit schaffen 

und die Ermittlung des tatsächlichen Car-

bon Footprint standardisieren. 

Steht es wirklich so schlimm um die Welt, 

dass die Emissionen von Treibhausgasen 

standardisiert werden müssen?

Radunsky: Man muss damit rechnen, dass 

die Auswirkungen des Klimawandels immer 

deutlicher werden. Das wird einen immer 

stärkeren Einfl uss auf Entscheidungen ha-

ben. Das ist grundsätzlich erfreulich, weil 

das Problem ernst genommen wird. Wenn 

man hier die Möglichkeit eröffnet, mit einem 

Internationalen Standard auf dieses Prob-

lem zu reagieren, halte ich das für sehr 

sinnvoll und notwendig.

Es gibt bereits Internationale Normen, die 

Emissionen aus unterschiedlichen Richtun-

gen angehen. Werden Sie sich an Vorbilder 

halten? 

Radunsky: Wir wollen das Rad nicht neu er-

fi nden. Aber die bestehenden Normen bie-

ten noch zu viel Spielraum, um Treibhaus-

gasemissionen eindeutig und vergleichbar 

zu machen. 

Was wird die ISO Norm konkret leisten 

können?

Radunsky: Die ISO Norm wird Regeln festle-

gen, die unabhängig von der Produktkate-

gorie gelten. Es muss dann – parallel oder 

etwas zeitverzögert – produktspezifi sche 

Regelungen geben. Diese Arbeiten, so stellt 

man sich vor, sollten das World Resources 

Institute (WRI) sowie der World Business 

Council for Sustainable Development 

(WBCSD) machen. Sie haben bereits für die 

Bestimmung der Emissionen von wichtigen 

Schwerindustrien mit hohen Treibhausgas-

emissionen Protokolle zur Bestimmung der 

Treibhausgasemissionen entwickelt. 

Wie sieht der Fahrplan aus? 

Radunsky: Wir rechnen damit, dass es drei 

Jahre dauert, die Norm auf internationaler 

Ebene zu entwickeln. Ich schätze, dieser 

ISO Standard wird etwa 30 Seiten haben, 

das gesamte Regelwerk rund 800 Seiten.

Ist das ein ehrgeiziges oder ein realisti-

sches Ziel?

Radunsky:  Gegenüber früher ist es ein ehr-

geiziges Ziel. Auf Grund des großen Inter-

esses der Wirtschaft ist es auch ein realisti-

sches Ziel. Manche asiatischen Länder, wie 

Südkorea und China, zeigen sehr großes 

Interesse, da man festgestellt hat, dass der 

Markt auf Klimabilanzen sensibel reagiert 

und die Ausweisung des Carbon Footprints 

ein Verkaufsargument werden wird. 

Welche Auswirkungen erwarten Sie von 

dieser Internationalen Norm?

Radunsky: Die ISO Norm wird ein Instru-

ment, das den Konsumenten angeboten 

wird. Ich glaube nicht, dass sie Gesetzes-

charakter haben wird. Die Dekarbonisierung 

unserer Wirtschaft hängt sehr stark von 

Entscheidungen des Einzelnen ab. Wenn 

sich Konsumenten für Autos mit hohem 

Verbrauch entscheiden, dann werden wir 

eine Dekarbonisierung nicht erreichen. 

Wenn sie sich für Fahrzeuge mit null Emis-

sionen entscheiden, ist das überhaupt kein 

Problem.

Was antworten Sie skeptischen Konsumen-

tenschützern, die sagen, die ISO Norm sei 

rein ein „Produkt der Industrie“?

Radunsky: Das ist einseitig. Die Norm betont 

natürlich die Treibhausgas-Dimension eines 

Produkts, ohne auf andere Dinge, wie Nuk-

leares, Flächenverbrauch oder Verwendung 

von genmodifi zierten Organismen, hinzu-

weisen. Man wird immer in dem Span-

nungsfeld zwischen Umwelt, Ökonomie und 

sozialer Dimension eine Balance fi nden 

müssen. Selbst im Umweltschutz wird man 

die Balance zwischen verschiedenen Belas-

tungen fi nden müssen. Ein Produkt, das 

keine Belastungen hervorbringt, gibt es 

nicht. 

CONNEX: Sie leiten diese Arbeitsgruppe. 

Wie sind Sie dazu gekommen?

Radunsky: Meine Wahl hatte eher taktische 

Gründe. Das Thema wurde bisher von sehr 

starken Industriestaaten verfolgt. Großbri-

tannien hat wichtige Vorarbeiten geleistet, 

Skandinavien ist Vorreiter in Labelling und 

Produktauszeichnung. Diese Länder wollen 

auf internationaler Ebene natürlich ihre Ziele 

verfolgen. Andere wichtige Industriestaaten, 

wie die USA, Deutschland und Frankreich,  

haben jedoch Befürchtungen, dass der bri-

tische Standard zum Weltstandard erhoben 

wird. So ist es ein guter Kompromiss, dass 

jemand aus einem kleinen Staat wie Öster-

reich eine solche Gruppe leitet. Mir kommt 

zu Gute, dass ich seit Jahren in die interna-

tionalen Klimaverhandlungen eingebunden 

bin und entsprechende Verhandlungserfah-

rung habe, um schwierige Interessenskon-

fl ikte, die zu erwarten sind, zu bewältigen.

Welche Probleme sehen Sie auf sich zu-

kommen?

Radunsky: Wir haben schon jetzt hart um 

das Inhaltsverzeichnis gerungen. Es war bei 

den bestehenden ISO-Standards so, dass 

die Kommunikation eng an die Quantifi zie-

rung gebunden ist. Das wurde für diese 

Norm etwas aufgehoben. 

Wie stark ist der Einfl uss von Interessens-

gruppen im internationalen Normungspro-

zess?

Radunsky: ISO ist bestrebt, Einstimmigkeit 

zu erlangen, wie es auch in den österreichi-

schen Normungsgremien üblich ist. Das er-

fordert grundsätzlich, dass man sich die 

verschiedenen Meinungen anhört, dass 

man darüber nachdenkt und versucht, 

Lösungen zu fi nden, die alle befriedigen. 

80 Prozent der Arbeit wird von den ent-

sandten Experten erledigt: Sie erstellen ei-

nen Entwurf, den Working Draft. Erst dann 

werden Industrie und Interessensvertretun-

gen in den nationalen Spiegelgremien damit 

konfrontiert. Da gibt es dann in der Regel 

sehr viele Einwände, die transparent zu be-

handeln und zu lösen sind. Ich bin zuver-

sichtlich, dass es auch hier gelingen wird – 

insofern wirklich der Wille da ist, etwas zu 

machen. Dabei wird jeder gewisse Abstri-

che machen müssen.

Und wenn der Einigungsprozess nicht 

gelingt?

Radunsky: Das wäre schade für den Um-

weltschutz, weil die Norm ein wertvolles In-

strument wird, um Druck zu erzeugen, da-

mit wir unsere Wirtschaft dekarbonisieren. 

Mit diesem Instrument kommt der Druck 

von den Konsumenten und Käufern, um 

tatsächlich die gesamte Wertschöpfungs-

kette zu dekarbonisieren. Die persönliche 

Konsum-Entscheidung kann da sehr viel 

erreichen.

Wir in Europa haben inzwischen eine 

gewisse Tradition in Klimaschutz und 

Umweltthemen. In den USA kommt gerade 

das Bewusstsein dafür auf. Wie sieht es 

in Asien aus? 

Radunsky: Asien ist sehr aufgeschlossen. 

China und Indien sind durch Klimawandel 

sehr verletzlich. Alle sehen mittlerweile, 

dass die Folgen nicht mehr beherrschbar 

sind, wenn wir die 50-prozentige Reduktion 

der weltweiten Emissionen nicht erreichen. 

Die Folgen beherrschen, bedeutet viel 

Geld zu investieren.

Radunsky: Folgende fundamentale Glei-

chung muss man sich vor Augen halten: 

Die fi nanziellen Folgen des Klimawandels 

sind die Kosten für die Emissionsminderung 

plus die Kosten der Anpassung plus die 

Kosten für die restlichen unvermeidbaren 

Schäden. Wenn weder in die Emissions-

Normen & Klimaschutz:

Das Klima wandelt sich. Spürbar und stetig. Die 

Reduktion der Treibhausgase hat mittlerweile 

weltweit politische Priorität. Eine Internationale 

Norm (ISO) ist in Arbeit, die dem »Carbon Foot-

print of Products« einen Standard geben soll. 

Dr. Klaus Radunsky, Abteilungsleiter im Umwelt-

bundesamt, österreichischer Vertreter im Welt-

klimarat und Friedensnobelpreisträger, erklärt im 

Interview mit CONNEX, wie wichtig diese Norm ist 

und mit welchen Hürden zu rechnen ist.

reduktion noch in die Anpassung investiert 

wird, kann das die Nationen, vorsichtig ge-

schätzt, 20 Prozent des Bruttonationalpro-

dukts kosten. Mit ein bis zwei Prozent In-

vestitionen in der Höhe des Bruttonational-

produkts in diesen Bereichen können die 

Kosten des Klimawandels jedoch in 

Schranken gehalten werden. 

Eine gezielte Förderpolitik könnte der 

Dekarbonisierung einen Anreiz geben. 

Sehen Sie Förderungen oder Prämien-

systeme als guten Weg?

Radunsky: Ich gehe sogar weiter. Das 

nächste Ziel wäre ein Personal Carbon 

Footprint. Man muss sich vorstellen, 

wel che Dynamik das gewinnt, wenn sich 

Betriebe zum Ziel setzen: Wir wollen das 

Pro dukt mit dem niedrigsten Carbon Foot-

print herstellen. Das heißt, dass die Unter-

nehmen ManagerInnen suchen, die selbst 

glaubwürdig sind. Und solche Manager 

werden sich wieder Mitarbeiter suchen, die 

auch glaubwürdig sind. Dann kommt es zu 

einem dramatischen Umschwung im Le-

bensstil. 

Bei uns hat die Industrie bereits hohe Um-

weltstandards. Gibt es da noch Möglichkei-

ten zur Verbesserung? 

Radunksy: Also da bin ich optimistisch. Dort, 

wo es Emissionen gibt, gibt es auch Wege, 

sie zu reduzieren. Menschen sind sehr in-

novativ, wenn sie sich ernsthaft dieses Ziel 

setzen.

Es war ein weiter Weg, das Bewusstsein zu 

schaffen, dass Klimaschutz notwendig ist. 

Es ist ein schwieriges Gebiet, auf dem Sie 

arbeiten.

Radunsky: Es ist schwierig, aber auch faszi-

nierend, weil es wirklich das erste globale 

Problem ist, das nur global lösbar ist. Damit  

zwingt es die verschiedenen Länder und 

Kulturen, sich an einen Tisch zu setzen und 

eine Lösung zu fi nden, die alle mittragen 

können.

Das Gespräch führten 

Mag. Priska Koiner und Dr. Karl Grün

Dr. Klaus Radunsky leitet im 

Umweltbundesamt die Stab-

stelle Internationaler Klima-

schutz. 1979 schloss er sein 

Chemiestudium an der Univer-

sität Wien ab. Seit 1985 arbei-

tet er im Umweltbundesamt. 

Begonnen in der Abteilung 

Lufthygiene, spezialisierte er 

sich bald auf Emissionen, Kli-

maschutz und Lärm. Österreich 

vertritt er im UNO-Klimarat. Für 

diese Tätigkeit erhielt er 2007 – 

Zur Person:

so wie alle Kollegen vom Weltklimarat und der 

frühere amerikanische Vizepräsident Al Gore – 

den Friedensnobelpreis. Der Klimaexperte ist be-

auftragt, die Working Group zur Erstellung der 

weltweit ersten ISO-Norm für Treibhausgase zu 

leiten. 

Hinweis: Geschlechtsbezogene Aussagen in diesem Artikel sind 
immer für beiderlei Geschlechter aufzufassen bzw. auszulegen.
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Ein fairer und ausgewogener Vertrag zwi-

schen Auftraggeber und Auftragnehmer ist 

die Grundlage für eine gute Zusammenar-

beit. Die normgerechte Ausschreibung als 

auch die Vertragsbestimmungen, die ge-

meinsam mit den allgemeinen Vertragsbe-

stimmungen für Bauleistungen der ÖNORM 

B 2110 die Rechte und Pfl ichten von Auf-

traggeber und Auftragnehmer regeln, sind 

für die Ausführung von Elektroinstallations-, 

Blitzschutz- und sicherheitstechnischen An-

lagen sowie Anlagen der Informations- und 

Kommunikationstechnik in der Neuausgabe 

der ÖNORM H 2203 festgelegt.

Sie gilt für Leistungen innerhalb und außer-

halb von Bauwerken ab Übergabestelle der 

entsprechenden Versorgungsnetze. 

Die vorliegende Ausgabe ersetzt die Ausga-

be aus dem Jahr 2002, die technisch überar-

beitet wurde. Die wesentlichen Änderungen 

Elektroinstallationen: neue 
  Werkvertragsnorm 

ÖNORM H 2203

Herstellung von 

Elektroinstallati-

ons-, Blitzschutz- 

und sicherheits-

technischen 

Anlagen sowie 

Anlagen der 

Informations- 

und Kommunika-

tionstechnik – 

Werkvertrags-

norm

Mit Hochdruck wird derzeit in den zuständi-

gen Komitees des Österreichischen Nor-

mungsinstituts an der Fertigstellung der Eu-

rocodes und der „Nationalen Anhänge“ ge-

arbeitet. Diese insgesamt 58 Teile umfas-

sende Normenreihe stellt die Bemessungs-

regeln im Bauwesen auf eine neue, europa-

weit einheitliche Basis. 

Nun wurde die Übergangsfrist – die so ge-

nannte Koexistenzperiode, in der noch die 

nationalen Normen parallel zu den neuen 

Eurocodes angewendet werden dürfen – 

neu geregelt.

Die Neuausgabe der ON-Regel ONR 21990 

„Eurocodes – Anwendung in Österreich“, die 

mit 1. Dezember 2008 in einer aktualisierten 

Neuausgabe vorliegt, sieht eine neue Ko-

existenzperiode bis 31. Mai 2009 vor (bisher 

31. Dezember 2008). Spätestens zu diesem 

Zeitpunkt sollen die noch fehlenden „Natio-

nalen Anhänge“ (ÖNORMEN B 199x) fertig 

gestellt sein. Allerdings wird in ausdrücklich 

empfohlen, schon jetzt, während der Ko-

existenzperiode, die Eurocodes mit ihren 

Na tionalen Anhängen – so weit verfügbar – 

bei der Projektierung anzuwenden.

Die ONR 21990 ist übrigens kostenlos er-

hältlich und steht ab sofort zum Download 

bereit: www.eurocode.at sowie 

www.on-norm.at/publish/fachinformationen.html 

Eurocodes: Übergangsfrist 
  verlängert

ONR 21990 

Eurocodes – 

Anwendung in 

Österreich

Der Umgang mit Radioaktivität erfordert be-

sondere Vorsicht und Schutzmaßnahmen – 

sowohl vorbeugend als auch dann, wenn es 

zu einem Zwischenfall kommt. Dafür braucht 

es klare Regeln. 

Eine der wichtigsten ist die zweiteilige 

ÖNORM S 2604, die die Dekontaminierung 

(Reinigung von Personen von radioaktiv 

strahlenden Stoffen) nach einem großräumi-

gen Zwischenfall regelt. Sie liegt seit 1. De-

zember 2008 in einer aktualisierten Neuaus-

gabe vor. Großräumige Kontaminationen 

können die Folge von Unfällen in einem 

Kernkraftwerk oder einer kerntechnischen 

Anlage sein ebenso wie Detonationen von 

Atomsprengkörpern, Explosionen von „Dirty 

Bombs“ oder der Absturz eines mit Kernwaf-

fen ausgerüsteten Flugzeugs bzw. eines 

Raumfl ugkörpers mit radioaktivem Inventar.

In diesem Fall müssen die zuständigen Be-

hörden gemäß § 38 des Strahlenschutzge-

setzes Maßnahmen treffen, um die Strahlen-

exposition der betroffenen Bevölkerung zu 

minimieren. 

Die Norm geht davon aus, dass fl ächen-

deckend Einrichtungen zur Dekontaminie-

ÖNORM S 2604 

Dekontaminie-

rung von Perso-

nen im Fall einer 

großräumigen 

radioaktiven 

Kontamination; 

Teil 1: Einrich-

tung und Ausstat-

tung von Bau-

lichkeiten als 

strahlenmedizini-

sche Notfall- und 

DEKO-Station; 

Teil 2: Ablaufor-

ganisation und 

Verfahrenshin-

weise in der 

strahlenmedi-

zinischen Notfall- 

und DEKO-

Station

Im Fall eines nuklearen 
  Zwischenfalls

ÖNORM A 1116

Beschleunigte 

und dynamische 

Alterung von Pa-

pier und Pappe

Wie schnell Papier altert
Vergilbtes Papier hat durchaus seinen Char-

me. Ärgerlich wird es erst dann, wenn die 

Informationen, die darauf geschrieben oder 

gedruckt sind, nicht mehr lesbar sind und 

das Dokument wertlos wird. Ob sich der 

„Datenträger Papier“ für die Ablage über 

Jahre oder Jahrzehnte eignet oder nicht, 

lässt sich nun schon im Vorhinein feststellen: 

mit Hilfe der neuen ÖNORM A 1116. Sie 

beschreibt ein den Praxisbedingungen mög-

lichst nahe kommendes Verfahren zur künst-

lichen, beschleunigten und dynamischen 

Alterung, um so festzustellen, ob sich be-

stimmte Papiere oder Pappen für Archiv-

zwecke eignen. Dieses Verfahren wurde in 

erster Linie für Vergleichsmessungen entwi-

ckelt. Die Norm hilft aber auch Archivaren 

und Restauratoren. Sie können damit die 

Auswirkungen verschiedener Restaurie-

rungsmaßnahmen vergleichen und beurtei-

len. 

Die neue ÖNORM A 1116 ersetzt die bisher 

gültige ON-Regel ONR 111116.

Biologische Abfallbehandlung
ÖNORM S 2007

Biologische Ab-

fallbehandlung – 

Benennungen 

und Defi nitionen

Klarheit in die Begriffswelt der biologischen 

Abfallbehandlung bringt ÖNORM S 2007, die 

seit 1. Dezember 2008 in einer aktualisierten 

Ausgabe vorliegt. Gegenüber der Version 

2001 wurden geänderte bzw. neue Begriffe 

aus der einschlägigen Gesetzgebung und 

der Technik aufgenommen.

„Abfallbehandlung“ (engl. waste treatment“) 

wird darin defi niert als „Gesamtheit aller 

Maßnahmen nach dem Stand der Technik, 

die dazu führen, Abfälle natürlichen oder 

künstlichen Stoffkreisläufen zuzuführen oder 

endgültig abzulagern, sowie jene Maßnah-

men, die diese Prozesse ermöglichen oder 

erleichtern.“ Die Begriffe sind nach den Ka-

tegorien Allgemeines, Anlagen, Prozesse/

Verfahrenstechnik, Material, Recht und 

Mess parameter gegliedert.

rung von Personen (DEKO-

Stationen) zur Verfügung 

stehen, bzw. für eine rasche 

Adaptierung im Ernstfall be-

reit sind.

Diese strahlenmedizini schen 

Notfall- und DEKO- Stationen 

– die entsprechenden Anfor-

derungen regelt Teil 1 der 

Norm – bilden die erste  Stufe 

zur Versorgung der Bevölke-

rung. Ziel der Maßnahmen 

ist es, die Kontamination 

von Personen zu reduzieren 

und die Verschleppung der Kontamination in 

andere Einrichtungen zu vermeiden. 

Im Zuge der Dekontaminierung erfolgt in der 

Notfall- und DEKO-Station zudem eine allfäl-

lige medizinische Erstversorgung und eine 

strahlenmedizinische Beurteilung hinsicht-

lich allfälliger weiterer Maßnahmen.

Die in dieser ÖNORM behandelten Notfall- 

und DEKO-Stationen können auch bei lokal 

begrenzten Ereignissen zum Einsatz gelan-

gen, wenn bei einer größeren Anzahl an 

Personen der Verdacht einer Kontamination 

besteht. Je nach Größe der Notfall- und 

DEKO-Station können etwa zehn bis 

200 Personen pro Stunde behandelt wer-

den. 

Die Ablauforganisation und Verfahren wäh-

rend der Dekontamination sind im Teil 2 

ÖNORM S 2604 festgelegt.

Bodenmarkierungen
Bodenmarkierungen sind mehr als nur weiße 

Farben auf Verkehrsfl ächen. Sie müssen 

hohe Anforderungen erfüllen, um gut sicht-

bar und lange haltbar zu sein. Dafür sorgen 

zahlreiche Normen mit detaillierten Festle-

gungen und Prüfmethoden. Das zuständige 

ON-Komitee ON-K 211 „Straßenausstat-

ONR 22441

Richtlinien zur 

Spezifi kation von 

Bodenmarkierun-

gen und Boden-

markierungsma-

terial 

tung“ hat soeben die Über-

arbeitung der ON-Regel 

ONR 22441 abgeschlossen. 

Sie fasst sämtliche in Öster-

reich gültigen Standards zu-

sammen und hilft damit bei 

Ausschreibungen.

Festgelegt sind darin die 

Anforderungsklassen sowie 

die Prüfverfahren für die Be-

urteilung von Bodenmarkie-

rungen und Bodenmarkie-

rungsmaterialien.

sind die Anpassung an den 

Stand der Technik sowie 

redaktionelle Anpassungen 

von Benennungen und Defi -

nitionen, Vereinfachungen 

von Texten und Abgrenzun-

gen zu anderen Normen. 

Die wichtigsten Neuerun-

gen:

• Bei der Erstellung von 

Ausschreibungen wird auf 

die Verwendung von geeig-

neten Abrechnungsmodali-

täten (z. B. an Hand von 

Metallnotierungen wie 

Kupferzuschlagslisten) für 

Positionen, bei denen für 

den Materialanteil starke Preisschwankun-

gen zu erwarten sind, hingewiesen.

• Der Abschnitt „Positionen“ wurde um eini-

ge Punkte erweitert, z. B. ist das Anzeichnen 

der Schlitze, Aussparungen und Durchbrü-

che anzuführen, wenn ihre Herstellung nicht 

vom Auftragnehmer durchgeführt wird.

• Für den Probetrieb ist nun ebenfalls eine 

eigene Position auszuschreiben.

• Bei der Koordinierung der vom Auftragge-

ber zu erbringenden baulichen Vorkehrun-

gen wird nun ergänzend auf die ÖVE/ÖNOR-

MEN E 8014-1 bis -3 „Errichtung von Er-

dungsanlagen mit Nennspannungen bis 

AC 1000 V und DC 1500 V“ hingewiesen.

• Der Abschnitt „Ausmaßfeststellung“ wur-

de klarer strukturiert und formuliert. –ee
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Bau & Sicherheit von 
  Heizungsanlagen

ÖNORM H 5170

Heizungsanla-

gen – Anforde-

rungen an die 

Bau- und Sicher-

heitstechnik 

sowie an den 

Brand- und 

Umweltschutz

ÖNORM M 7510-1

Überprüfung von 

Heizungsanla-

gen; Teil 1: 

Allgemeine 

Anforderungen 

und einmalige 

Inspektion

ÖNORM H 5000

Heizungs-

systeme – 

Benennungen 

und Defi nitionen

 

 

Heizungsanlagen haben derzeit Hochsaison. 

Gut, wenn alles sicher und zuverlässig funk-

tioniert, sobald die Temperaturen sinken. 

Damit man sich auf die Heizung auch verlas-

sen kann, gibt es zahlreiche Normen. Eines 

der grundlegenden Dokumente wurde nun 

an den aktuellen Stand der Technik ange-

passt: ÖNORM H 5170, die mit 1. Dezember 

2008 veröffentlicht wurde. Anzuwenden ist 

diese Norm für Heizungsanlagen mit fl üssi-

gen Wärmeträgern (Wasser oder Wasserge-

misch mit einer maximalen Betriebstempera-

tur bis 100 °C und einem Betriebsdruck bis 

höchstens 6 bar) und für die nach den ge-

setzlichen Regelungen Heizräume, Aufstel-

lungsräume und/oder Brennstoffl agerräume 

erforderlich oder zulässig sind. Gegenüber 

der Ausgabe 1998 wurden Anforderungen 

an Aufstellräume und an den Umweltschutz 

neu aufgenommen ebenso wie die Bestim-

mungen der OIB-Richtlinie 2 „Brandschutz“ 

(April 2007).

Um einen störungsfreien Betrieb der Hei-

zungsanlage zu gewährleisten, sind Inspekti-

onen durch den Fachmann erforderlich. Die 

technischen Grundlagen dafür liefert die 

neue ÖNORM M 7510-1. Sie dient als tech-

nische Grundlage für die Inspektion von 

Heizungsanlagen gemäß Artikel 8 der Richt-

linie 2002/91/EG des Europäischen Parla-

ments und des Rates vom 16. Dezember 

2002 über die Gesamtenergieeffi zienz von 

Gebäuden. Die in dieser ÖNORM beschrie-

bene Überprüfung dient zur Beurteilung der 

Energieeffi zienz und des Emissionsverhal-

tens einer Heizungsanlage gemäß den ge-

setzlichen Bestimmungen sowie für privat-

rechtliche Vereinbarungen, ersetzt aber nicht 

die sicherheitstechnische Überprüfung oder 

die notwendigen Kundendienst- oder War-

tungsarbeiten.

Begriffe und Defi nitionen für Heizungsyste-

me sind nun erstmals in der – ebenfalls seit 

1. Dezember 2008 vorliegenden – ÖNORM 

H 5000 zusammengefasst. Sie enthält die 

wichtigsten Benennungen und Defi nitionen 

und ermöglicht durch eine einheitliche Ter-

minologie eine leichtere Verständigung. 

Was ein Staubsauger können soll, scheint 

auf den ersten Blick klar: den Staub gründ-

lich entfernen und dabei Böden oder Pols-

termöbel möglichst wenig in Mitleidenschaft 

ziehen. Damit diese Erwartungen nicht ent-

täuscht werden, legt ÖVE/ÖNORM EN 60312 

Anforderungen und Prüfmethoden fest, um 

die Gebrauchstauglichkeit von Staubsau-

gern für den Hausgebrauch nachweisen zu 

ÖVE/ÖNORM 

EN 60312

Staubsauger für 

den Hausge-

brauch – Prüf-

verfahren zur Be-

stimmung der 

Gebrauchseigen-

schaften

Was der Staubsauger kann

können. Dazu sind in der 

Norm einerseits die wesent-

lichen Gebrauchseigen-

schaften von Staubsaugern 

defi niert, die für den Benut-

zer von Interesse sind, an-

dererseits die Messmetho-

den. 

Für die vertragliche Abwicklung von Bauleis-

tungen ist die ÖNORM B 2110 die Grundla-

ge schlechthin. Gemeinsam mit den im Ver-

trag anzuführenden Normen (z. B. ÖNOR-

MEN technischen Inhalts und Werkvertrags-

normen der Serie ÖNORM B 22xx und 

H 22xx) regelt sie die gleich bleibenden ein-

deutigen Festlegungen von modernen Bau-

verträgen.

Mit 1. Jänner 2009 erscheint die ÖNORM 

B 2110 in einer aktualisierten Neuausgabe. 

Diese ersetzt nicht nur die Ausgabe vom 1. 

März 2002, sondern auch die ÖNORM 

B 2117 und die ON-Regel ONR 22117, die 

sinngemäß eingearbeitet wurden. 

Die wichtigsten Änderungen im Überblick:

• Der umfangreiche Abschnitt 5 „Vertrags-

bestimmungen“ der Ausgabe 2002 mit 49 

Untergliederungen wurde nach Sachthemen 

in die neuen Abschnitte „Vertrag“ (5), „Leis-

tung, Baudurchführung“ (6), „Leistungsab-

weichung und ihre Folgen“ (7), „Rechnungs-

legung, Zahlung, Sicherstellungen“ (8), „Be-

nützung von Teilen der Leistung vor Über-

nahme“ (9), „Übernahme“ (10), „Schlussfest-

stellung“ (11) sowie „Haftungsbestimmun-

gen“ (12) gegliedert. 

• Die Normverweise wurden aktualisiert. 

• Zahlreiche Bestimmungen wurden – zur 

leichteren und praxisorientierten Lesbarkeit 

– an einen „besseren Ort“ transferiert.

• Gänzlich neu gestaltet ist nun der Ab-

schnitt 7 „Leistungsabweichung und ihre 

Folgen“. Die Ursachen von Leistungsabwei-

chungen sind den Sphären (Risikobereichen) 

der jeweiligen Vertragspartner zugeordnet. 

Dipl.-Ing. Dr. Heimo Ellmer, zuständiger Ko-

mitee-Manager: „Die erforderlichen Eingriffe 

erfolgten behutsam. Die ausgewogene Ver-

teilung von Rechten und Pfl ichten zwischen 

Auftraggeber und Auftragnehmer wurden 

ebenso wie die meisten Begriffe beibehal-

ten. Ebenso wurden sprachliche Unklarhei-

ten beseitigt und neue Erkenntnisse auf dem 

Gebiet der Rechtswissenschaft und Bau-

(betriebs)wirtschaftslehre berücksichtigt. 

ÖNORM B 2110

Allgemeine

 Vertragsbestim-

mungen für Bau-

leistungen – 

Werkvertrags-

norm

Mehr Wissen

ÖNORM B 2110: die neue 
  Basis für Bauverträge ONR 151060

Veranstaltungs-

technik – Richt-

linien für die 

Errichtung und 

den Betrieb 

mobiler Beleuch-

tungs- und 

Beschallungs-

anlagen

Veranstaltungstechnik
Die richtige Beleuchtung und der richtige 

Ton sind entscheidend für den Erfolg von-

Veranstaltungen und Events jeder Art. Das 

stellt entsprechend hohe Anforderungen an 

das Know-how der damit befassten Techni-

ker. Worauf es genau ankommt, worüber 

man als Fachmann/Fachfrau Bescheid wis-

sen muss, das defi niert die neue ON-Regel 

ONR 151060. Sie legt erstmals einheitliche 

Standards für die erforderlichen Kenntnisse 

und Fertigkeiten fest, die nötig sind, um die 

Tätigkeiten als Beleuchtungs- und Beschal-

lungstechniker bzw. Veranstaltungstechniker 

auszuüben, und dient als Leitfaden für Be-

hörden, Veranstalter und Betreiber von Ver-

anstaltungsstätten. Beschrieben werden da-

rin auch Arbeitsmittel und Arbeitsvorgänge 

sowie die bestehenden Bestimmungen aus 

den Bereichen Elektrotechnik, Kommunikati-

onselektronik, Statik, Arbeitsrecht, Brand-

schutz und Sicherheitstechnik. 

Alles Grün auf dem Dach
ONR 121131

Qualitäts-

sicherung im 

Grünraum – 

Grün dach – 

Richtlinien für 

die Planung, 

Ausführung und 

Erhaltung

Die Bepfl anzung von Dächern schafft zu-

sätzlichen Grünraum und trägt zur Verbes-

serung des Mikroklimas bei. Voraussetzun-

gen sind eine fachgerechte Planung, Aus-

führung und Erhaltung. Worauf es dabei an-

kommit, ist detailliert in der ON-Regel ONR 

121131 festgelegt. Sie liegt nun in einer Neu-

ausgabe vor. 

Ihr Ziel ist es, Fachleuten und allgemein Inte-

ressierten die Grundsätze und Anforderun-

gen für die Begrünung von Bauwerken, etwa 

Dächer, Tiefgaragen oder Lawinengalerien, 

zu vermitteln. Dazu werden sowohl Bauwei-

sen von Begrünungen als auch die Anwen-

dung von Baustoffen und Bepfl anzungen 

genau behandelt. Gegenüber der bisher gül-

tigen Ausgabe aus 2002 wurden angesichts 

der Klimaentwicklung mit den zunehmend 

heißen und trockenen Sommern die Min-

destdicken für Begrünungsaufbauten erhöht 

ebenso wie die bei den Begrünungsverfah-

ren einzusetzenden Mengen an Saatgut- 

und Pfl anzmaterial. Weiters wurden die ver-

schiedenen Pfl egekategorien sowie auch die 

Voraussetzungen für Übernahme und 

Schlussfeststellung präzisiert. 

Der eingeschaltete Fön, der ins Badewasser 

fällt, ist in Krimis als Mordinstrument beliebt. 

Mit Elektrogeräten in Nassräumen zu hantie-

ren, kann eine Unfallursache sein, aber auch 

am Arbeitsplatz lauern elektrische  Gefahren. 

Ist ein Stromunfall passiert, heißt es rasch 

und richtig reagieren, die verletzte Person 

bergen und vor allem, sich als Ersthelfer 

nicht selbst in Gefahr bringen. Über das 

richtige Verhalten informiert die aktuelle 

Neuausgabe der ÖVE/ÖNORM E 8351. 

Wichtig für den Ersthelfer ist vor allem zu 

wissen, wie er sich selbst nicht in Gefahr 

bringt. Die Norm gibt außerdem wichtige 

Hinweise zu Sofortmaßnahmen, Befreiung 

Stromunfall: rasch und richtig helfen
ÖVE/ÖNORM 

E 8351 

Erste Hilfe bei 

Unfällen durch 

Elektrizität

des Verletzten aus dem Stromkreis, Ber-

gung, Erste Hilfe, Schockbekämpfung und 

Defi brillation. 

ÖVE/ÖNORM E 8351 hilft auch bei der Um-

setzung der Forderung nach Erster Hilfe bei 

Arbeiten an elektrischen Anlagen, wie in 

ÖVE/ÖNORM EN 50110-1 gefordert. Des-

halb wird empfohlen, eine Anleitung zur 

Ersten Hilfe je nach Erfordernis an der Ar-

beitsstelle auszuhängen oder als Merkblatt 

oder in anderer geeigneter Form an die 

 arbeitenden Personen auszugeben. Die 

An leitung dieser Norm zur Ersten Hilfe 

bei Unfällen durch Elektrizität ist des-

halb auch als Wandtafel erhältlich.

Der Bauträgervertrag
ÖNORM B 2120

Mindesterforder-

nisse für einen 

Bauträgervertrag 

Mit 1. Juli 2008 ist eine Novelle zum Bauträ-

gervertragsgesetz – BTVG in Kraft getreten, 

die Verbesserungen des Erwerberschutzes 

im Kernbereich des Gesetzes (Schutz des 

Erwerbers vor Anzahlungsverlust während 

der Bauphase), andererseits Schutzrechte 

im Bereich der Gewährleistungsphase nach 

der Fertigstellung bringt. Entsprechend den 

Änderungen der Rechtslage wurde jetzt die 

ÖNORM B 2120 grundlegend überarbeitet. 

Sie enthält ausschließlich die allgemeinen 

Empfehlungen über die Mindestinhalte für 

Bauträgerverträge nach dem BTVG zum 

Schutz der Erwerber und gilt daher nur dann, 

wenn vor Fertigstellung Zahlungen von mehr 

als 150 Euro pro m2 Nutzfl äche für die Errich-

tung oder durchgreifende Erneuerung ge-

leistet werden müssen. Zahlreiche Muster-

Vertragsbestimmungen in informativen An-

hängen erleichtern die praktische Umset-

zung.

• Lesen Sie mehr zur Neuaus-

gabe der ÖNORM B 2110 in 

der aktualisierten ON Fachinfor-

mation 07 

Kostenloser Download unter 

www.on-norm.at/publish/ 

fachinformationen.html

• Alle Änderungen gegenüber 

der bisher gültigen Ausgabe 

2002 fi nden Sie detailliert in 

der Publikation „Gegenüberstel-

lung der ÖNORM B 2110 Ausgabe 

2009 – 2002“; Hg. Heimo Ell-

mer, Austrian Standards plus 

Publishing, Wien, 2009; 

ISBN 978-3-85402-179-7 

• Seminare der Austrian Standards 

plus Trainings: ÖNORM B 2110 

– Allgemeine Vertragsbestim-

mungen für Bauleistungen; Ter-

mine: 19. Jänner 2009 (Wien), 

18. März 2009 (Salzburg), 25. 

März 2009 (Graz), 22. April 

2009 (Wien); Info/Anmeldung: 

www.as-plus.at/trainings/

uebersicht-seminarangebot.html
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ecurity Checks am Flughafen sind 

heute weltweit Standard. Ohne ge-

naue Durchleuchtung des Handge-

päcks, ohne Durchschreiten von De-

eratung in Geldan-

gelegenheiten ist 

Vertrauenssache. 

Aber – die Frage ist 

Eine Europäische Norm soll die 

 Anforderungen an Dienstleistungen 

vereinheitlichen und die Professio-

nalität der Anbieter erhöhen.

S
tektoren, die nach verbotenen Gegenstän-

den scannen, gibt es keinen Check-in. Die 

Sicherheitskontrollen sind im Lauf der Jahre 

vielfältiger und aufwändiger geworden. Was 

früher die Polizei erledigt hat, wurde nach 

und nach privaten Sicherheitsfi rmen über-

tragen. 

Die Angebote der Sicherheitsdienstleister 

sind allerdings sehr heterogen und für den 

„Käufer“ (Fluggesellschaften und Flugha-

fenbetreiber) nicht immer durchschaubar 

bzw. vergleichbar. Wird ein neuer Auftrag 

ausgeschrieben, so entscheidet über den 

Zuschlag zumeist der Preis. Was bisher 

fehlt, sind Qualitätskriterien, anhand derer 

die Unternehmen ihren Leistungsumfang 

und die Qualifi kation ihrer Mitarbeiter, also 

ihre Kompetenz unter Beweis stellen kön-

nen. An solchen Kriterien wird nun auf eu-

ropäischer Ebene gearbeitet. 

Objektive Auswahlkriterien

Beim Europäischen Komitee für Normung 

CEN wurde dazu das Project Committee 

CEN/PC 384 „Airport and aviation security 

services“ eingerichtet. Das erste Treffen 

des Komitees, dessen Sekretariat von Ös-

terreich geführt wird, fand am 4. November 

2008 im Normungsinstitut in Wien statt. 

„Angesichts der wachsenden Bedeutung 

privater Sicherheitsdienstleistungen für die 

Gesamtsicherheit in der zivilen Luftfahrt 

wird es für die Anbieter immer wichtiger, 

einheitliche Qualitätsstandards einzuhal-

ten“, erklärt dazu Dr. Holger Mühlbauer, 

Sekretär des CEN/PC 384 und Komitee-

Manager für Dienstleistungsnormen im Ös-

Nähere Informationen zu den Arbeiten des CEN/

PC 384 „Airport and aviation security services“ 

bei Dr. Holger Mühlbauer 

holger.muehlbauer@on-norm.at 

Neue Qualitätsstandards 
  für Flughafensicherheit
Neue Qualitätsstandards 
  für Flughafensicherheit terreichischen Normungsinstitut. Damit soll 

sich einerseits die Professionalität der An-

bieter erhöhen und den Kunden – öffentli-

che und private Auftraggeber – garantiert 

werden, dass sie tatsächlich die geforder-

ten Leistungen erhalten. Die künftige Euro-

päische Norm wird somit eine wichtige 

Grundlage für die Auswahl der passenden 

Sicherheitsdienstleistungen und bei der Be-

urteilung der Anbieter sein und insgesamt 

den Markt transparenter machen.

Mit der Fertigstellung der Europäischen 

Norm wird 2011 gerechnet. Zur Vorsitzen-

den des Komitees wurde Hilde De Clerck 

von der Confederation of European Security 

Services (CoESS) gewählt. –sj

Welchen Finanzberatern 
 kann man vertrauen?

In Österreich sind bereits 175 Bera-

ter nach ISO 22222 zertifi ziert. Ein 

wichtiger Schutz der Konsumenten. 

che Zertifi zierung verfehlen 

Qualitätsanforderungen 

nämlich ihren Zweck“, er-

gänzt Dr. Jonas. Das für die 

Erarbeitung der Norm zu-

ständige ISO-Komitee habe 

schon frühzeitig betont, 

dass eine Zertifi zierung 

durch eine unabhängige 

Stelle das beste Verfahren 

und somit der verlässlichste 

Schutz für Konsumenten 

sei. 

Dr. Holger Mühlbauer, zu-

ständiger Komitee-Mana-

ger: „Wir können Verbrau-

chern daher nur empfehlen, 

sich an private Finanzplaner 

zu wenden, die ihre Kom-

petenz und Seriosität durch 

eine unabhängige Zertifi zie-

rung nachweisen.“

Zu der ISO-22222-Konfe-

renz in Wien hatte das Ös-

terreichische Normungs-

institut eingeladen, das bei 

der Erarbeitung der Norm 

eine maßgebliche Rolle 

spielte. Teilnehmer waren 

Zertifi zierungsexperten aus 

Italien, Deutschland, Frank-

reich, Malaysia, den USA 

und dem Vereinigten König-

reich.  –stern

B
aktueller denn je: Auf wen 

kann man sich dabei verlas-

sen? Seit 2006 regelt ISO 

22222 weltweit Anforderun-

gen an private Finanzplaner 

– konkret die Fähigkeiten 

und Erfahrungen, über die 

ein professioneller privater 

Finanzplaner verfügen 

muss, genauso wie das 

ethische Verhalten.

Diese Qualifi kationen und 

Kompetenzen sollten per-

sönliche Finanzberater ihren 

Kunden gegenüber auch 

nachweisen können. Wes-

halb die Norm Details zur 

Zertifi zierung – Fachleute 

sprechen von „Konformi-

tätsbewertung“ – enthält. In 

Österreich hat dies die 

„Austrian Standards plus 

Certifi cation“ (AS+C) in Zu-

sammenarbeit mit dem Ös-

terreichischen Verband der 

Financial Planners (AFP) 

umgesetzt. „Mit Erfolg“, wie 

Dipl.-Ing. Dr. Peter Jonas, 

stv. Leiter von AS+C, am 

13. November 2008, bei ei-

ner internationalen Fach-

konferenz zur ISO 22222 in 

Wien betonte: „Immerhin 

sind in Österreich bereits 

175 persönliche Finanzbe-

rater nach dem System ON 

Certifi ed Person gemäß ISO 

22222 zertifi ziert.“ Allein 

2008 haben die Zertifi kate 

um mehr als 20 Prozent zu-

genommen. „Ohne eine sol-

ur Vorgeschichte: Bäderpersonal in 

österreichischen Badeanstalten 

hatte bislang kein einheitliches 

Profi l. Österreichische Gesetze 

chischen Normungsinstitut 

eine entsprechende Norm 

entwickelt. Im Sommer 

2008 wurde der Entwurf zu 

ÖNORM S 1150 präsentiert, 

seit 1. Dezember 2008 liegt 

die fertige Norm vor.

 Ob Baggerteich, Erleb-

nisbad oder Hotel-Well-

ness-Anlage – Schwimmen, 

Planschen, Spielen und 

Sporteln im Wasser sind 

Lieblingsfreizeitbeschäfti-

gung vieler Menschen. Gut, 

wenn es vor Ort eine zu-

Rettungsschwimmerabzeichen – aufstei-

gend heißen sie Helfer, Retter, Lifesaver, 

Schwimmlehrer und Rettungsschwimmleh-

rer. Weitere Voraussetzung ist eine Erste-

Hilfe-Ausbildung.

Aber die Norm regelt nicht nur die Anfor-

derungen an die Badeaufsicht. Ein Bad be-

steht aus mehr: z. B. sollte in den Becken 

auch sauberes, hygienisch einwandfreies 

Wasser vorhanden sein, und die Sicher-

heitsvorgaben sollten regelmäßig geprüft 

werden. 

Modulare Ausbildung

Daher wird die Ausbildung in unter-

schiedliche Bereiche gegliedert: Neben der 

Badeaufsicht gibt es auch Vorgaben für 

Saunawart, Badewart für Bäder mit Klein-

becken und Großbecken sowie für Kleinba-

deteiche und Bäder an Oberfl ächengewäs-

sern, Bädertechniker und Bademeister. 

 Die Unterrichtseinheiten sind modular 

und bauen aufeinander auf. Lehrinhalte sind 

beispielsweise Kenntnis über Badeanlagen 

(Beckenarten, -konstruktion und -einrich-

tung), Sicherheitstechnik, Bäderhygiene, Ei-

genschaften von Wasser, Wasseraufberei-

tungstechnik, Haustechnik und Betriebs-

überwachung. 

 Aber auch „Soft Skills“ sind wesentlich. 

Wie kommuniziert man Informationen ver-

ständlich an Badegäste, wie entschärft man 

eine heikle emotionale Situation, wie geht 

man mit Beschwerden um? Die Ausbildung 

ist nicht gleichbedeutend mit einer Lehre, 

sondern kann etwa im Rahmen der Erwach-

senenbildung als berufsbegleitender Lehr-

gang angeboten werden.

 

Für alle Aufgaben gerüstet 

Wie weiß der Betreiber aber nun, welches 

und wie viel ausgebildetes Bäderpersonal 

er in seinem Betrieb einsetzen muss? Hier 

gibt die am 1. November 2008 neu heraus-

gekommene ÖNORM EN 15288-2 

„Schwimmbäder - Teil 2: Sicherheitstechni-

sche Anforderungen an den Betrieb“ Hin-

weise zu Einsatz des Personals, Einwei-

sungsschulung, Organisation der Aufsicht, 

Kleidung, Ausrüstung und mehr.

Je nach Art und Größe der Badeanlage 

können die Aufgabenbereiche des Bäder-

personals durch ein oder mehrere Personen 

abgedeckt werden. Zur Festlegung der 

Qualifi kation des Bäderpersonals muss der 

Badbetreiber vorher eine Risikoanalyse 

nach ÖNORM EN 15288-2 durchführen. Zur 

Überprüfung gelangen dabei auch Sicher-

heitsvorgaben, wie z. B. ob Fluchtwege und 

ausreichende Beleuchtung vorhanden sind 

oder ob „Nichtschwimmer“-Bereiche ge-

kennzeichnet sind. –slameczka

Z
kennen keinen „Bademeister“. Obwohl die 

Anforderungen an das Bäderpersonal in ei-

ner Vielzahl von Gesetzen und Verordnun-

gen - z. B. Allgemeines Bürgerliches Ge-

setzbuch, Gewerbeordnung, Straßenver-

kehrsordnung, ArbeitnehmerInnenschutzge-

setz - geregelt sind, war etwa nirgendwo 

das Rettungsschwimmen-Können eine 

Pfl ichtvoraussetzung für den Beruf. 

 Dieses Manko war bereits länger als 

Thema bei Rettungs- sowie Konsumenten-

schutzorganisationen und entsprechenden 

Ausbildungsstätten im Gespräch. Um diese 

Lücke zu schließen, wurde nun im Österrei-

ÖNORM S 1150 Anforderungen an die Ausbildung 

von geprüftem Bäderpersonal

Anforderungen an die Ausbildung von geprüftem 

Bäderpersonal regelt nun erstmals die neue 

ÖNORM S 1150.

ständige Person gibt, die aufmerksam be-

obachtet, ob jemand in Schwierigkeiten ge-

rät, und im Notfall auf die richtigen Maß-

nahmen vorbereitet ist.

 Die zwei häufi gsten Arten von Unfällen 

im Wasser sind Ertrinken und Zwischenfälle 

auf Wasserrutschen oder Springtürmen. 

Selbst gute Schwimmer können in „Seenot“ 

geraten oder mit einer unbedachten Bewe-

gung sich selbst und andere gefährden. Ur-

sachen gibt es viele, zum Beispiel Kreislauf-

probleme, Überschätzen der eigenen Kräf-

te, Alkoholgenuss etc. Hier sollte die Bade-

aufsicht kompetent zu Hilfe eilen können.

 Nach den Anforderungen der ÖNORM 

S 1150 ist eine der Prüfungsvoraussetzun-

gen ein Helferschein. Das ist die mindeste 

Qualifi kationsstufe für das österreichische 

Die Teil-
nehmer der 
ISO-22222-

Konferenz 
in Wien

»Baywatch« in Österreich»Baywatch« in Österreich
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Buildings for a sustainable 

future“ war nicht nur das 

Motto des Weltnormentags 

2008, sondern auch Thema 

der Open Session bei der 

ISO-Vollversammlung 2008 

in Dubai: Normen für Ener-

gieeffi zienz und Umwelt-

freundlichkeit, Sicherheit 

und Barrierefreiheit spielen 

eine immer bedeutendere 

Rolle in modernen Baupro-

jekten. Die Präsidentin der 

International Union of Ar-

chitects, die Australierin 

Louise Cox, unterstrich die 

Bedeutung performance-

orientierter Normen, die In-

Dubai 2008« – ISO-Vollversammlung 
mit Teilnehmerrekord

Einen Teilnehmerrekord brach-

te die diesjährige ISO-Vollver-

sammlung Mitte Oktober 2008 

in Dubai. Gastgeber war das 

lokale ISO-Mitglied, die Emira-

tes Authority for Standardizati-

on and Metrology (ESMA). Ein 

hochrangig besetztes Organi-

sationskomitee unter dem 

 Vorsitz von Dr. Rashid Ahmad 

Bin Fahad, Minister für Umwelt 

und Wasser, stellte den 

 organisatorischen Erfolg der 

Veranstaltung sicher.

novation und Anpassung an 

die jeweiligen Kulturen und 

Anwendungen ermöglichen.

Globales ISO-System

ISO-Generalsekretär Alan 

Bryden blickte in seiner Bi-

lanz auf das Umfeld des 

ISO-Systems und dessen 

Entwicklungen in den letz-

ten fünf Jahren zurück: Von 

2003 bis 2008 ist der Wa-

renhandel jährlich um 

durchschnittlich 7,6 Prozent 

gewachsen. Mit Wachs-

tumsraten von plus 140 

(China) und plus 115 Pro-

zent (Indien) in diesem Zeit-

raum hat sich die geopoliti-

sche Lage verändert. Ener-

gie, Wasser, Ernährung, Si-

cherheit, Klimawandel, Um-

weltschutz und Gesund-

heitswesen sind zu globalen 

Themen geworden. In die-

ser Zeit hat die Zahl der 

ISO-Mitglieder um zehn 

Prozent (von 143 auf 157) 

zugenommen. Heute reprä-

sentiert das ISO-System 98 

Prozent der Weltwirtschaft 

und 97 Prozent der Weltbe-

völkerung.

Die Zahl an Internationa-

len Normen (ISO) hat von 

2003 bis 2008 um 23 Pro-

zent zugenommen: Mehr 

als 17 300 Normen stehen 

den Anwendern heute zur 

Verfügung, und die Erarbei-

tungszeit konnte von 43 auf 

34 Monate (also um 21 Pro-

zent) reduziert werden. 

Wichtige neue Themen 

sind Risikomanagement, 

 Sicherheit, Social Respon-

sibility, Nanotechnologie, 

Biotreibstoffe, Wasser-

dienstleistungen, Touris-

mus, Aquakultur und Fi-

scherei sowie – ebenfalls 

stark zunehmend – Dienst-

leistungen.

  –se

Alan Bryden (li.), 
ISO-Generalsekretär 

2003 – 2008, und sein 
Nachfolger Robert 

Steele (re.)

as Verhältnis der 

Klein- und Mittelbe-

triebe (KMUs) zur 

Zum neuen Generalsekretär 

der ISO wurde bei der Voll-

versammlung der Neusee-

länder Robert Steele ge-

wählt. Er wird sein Amt mit 

Jahresbeginn 2009 antreten 

und Alan Bryden nachfol-

gen, der sich neuen berufl i-

chen Aufgaben zuwenden 

Der künftige ISO-General-

sekretär war bis Ende 2007 

CEO der neuseeländischen 

Normungsorganisation 

„Standards New Zea land“, 

Mitglied im ISO Council 

(2001 – 2002) sowie im ISO 

Technical Management 

Board (2003 – 2005).

Neuer ISO-Generalsekretär

Robert Steele, Neuseeland, 

folgt mit Jänner 2009 Alan Bryden

wird. Bryden wird 

dem ISO-Zentralse-

kretariat noch bis 

Ende April 2009 als 

Senior Adviser zur 

Verfügung stehen. 

»

haben eine lange Tradition.

 Die drei wichtigsten „in-

ternen“ Systemfaktoren sind:

• Das Finanzierungsmodell: 

Man zahlt für Normen, aber 

nicht für Normung (86 Pro-

zent der Systemkosten 

 werden durch den Verkauf 

von Produkten und Dienst-

leistungen gedeckt, 14 Pro-

zent aus Beiträgen des öf-

fentlichen und privaten 

 Sektors). Dieses Finanzie-

rungsmodell macht es 

möglich, dass die Mitarbeit 

an Normungsprojekten in 

Österreich nicht an eine 

Mitgliedschaft oder einen 

Jahresbeitrag gebunden ist 

(„barrierefreier Zugang zur 

Normung“).

• Das Österreichische Nor-

mungsinstitut ist ein One-

Stop-Shop zur Normung: 

Normenentwicklung, Nor-

menpublikation, Normense-

minare und Normkonformi-

tät fi ndet der Kunde unter 

einem Dach.

• Zentralisation und Quali-

tät: Qualifi zierte ON-Komi-

tee-Manager begleiten die 

Normungsprojekte mit 

Technik- und Prozesskom-

petenz und internationaler 

Erfahrung. Regelmäßige 

Kundenzufriedenheitsanaly-

sen unter den Normungsex-

perten prüfen die Erfüllung 

des Qualitätsanspruches.

 Die drei wichtigsten prak-

tischen Faktoren der erfolg-

reichen KMU-Beteiligung 

sind:

• Seminare: Einführungsse-

minare für erst mals an ei-

nem Normungsprojekt teil-

nehmende Experten bieten 

die notwendige Grundinfor-

mation für eine effektive 

und effi ziente Mitarbeit. De-

legierte zu europäischen 

und internationalen Sitzun-

Zum Weltnormentag 2008 

organisierte die französische 

EU-Ratspräsidentschaft mit 

der Europäischen Kommission 

eine Konferenz zur Normung. 

Im Mittelpunkt standen dabei 

die Mitwirkung der Klein- und 

Mittelbetriebe (KMUs) am Nor-

mungsprozess und die An-

wendung von Normen im KMU-

Alltag.

Sämtliche Vorträge der Konferenz online (Video) unter: 

www.ue2008.fr/PFUE/lang/fr/accueil/PFUE-10_2008/PFUE-21.10.2008/colloque_europeen_sur_la_normalisation_

et_les_petites_et_moyennes_entreprises?mode=diaporama

D
Normung, ihre Mitwirkung 

an der Normenschaffung 

und die Frage, „Was ist der 

Schlüssel zum Erfolg?“ 

standen im Mittelpunkt ei-

ner europäischen Konfe-

renz, die die französische 

Ratspräsidentschaft ge-

meinsam der mit Europäi-

etwa 430 Experten (je Milli-

on Einwohner), „große und 

reiche“ Staaten bei 350 und 

„große neue Mitgliedslän-

der“ bei nur ca.130.

Von den rund 5 600 ös-

terreichischen Experten 

kommen rund 3 000 (54 

Prozent) aus Unternehmen, 

davon etwa 2 500 aus 

Klein- und Mittelbetrieben. 

Stampfl -Blaha: „Möglicher-

weise ein europäischer oder 

gar weltweiter Benchmark.“

Entscheidende Faktoren

Für die Teilnahme von 

KMUs an der Normung sind 

verschiedene Faktoren aus-

schlaggebend – externe, in-

terne und praktische. 

 Die drei wichtigsten 

„externen“ Einfl ussfaktoren:

• Wirtschaftliche und geo-

graphische, wie

_ die Exportorientierung der 

österreichischen Wirtschaft,

_ der „Wachstumsgürtel“ 

der neuen Mitgliedsländer, 

der auch KMUs Export-

chancen bietet,

_ die Ballung von Unter-

nehmen im Umkreis von 

drei bis vier Autostunden 

um Wien;

• die Struktur von Unter-

nehmensverbänden:

_ Österreich hat zahlreiche 

gesetzliche und freie Unter-

nehmensverbände: Interes-

sen von KMUs sind also 

strukturell gebündelt.

• „Kultur“ der Normung:

_ Das Österreichische 

Normungsinstitut betreut 

die österreichischen 

 „Stakeholder“ seit 1920;

_ Verweise auf Normen in 

Gesetzen oder Bescheiden 

(formelle Akzeptanz der frei-

willigen Normen);

_ „Nicht-technische“ Nor-

men (z. B. Vergabewesen) 

gen erhalten spezielle Trai-

nings.

• Periode der fi nanziellen 

Unterstützung von CEN/

CENELEC-Delegierten: Am 

Beginn der Europäischen 

Normung hat die Wirt-

schaftskammer Österreich 

ihre Mitglieder durch Kos-

tenbeiträge für die Teilnah-

me an europäischen Nor-

mungssitzungen unterstützt, 

was allerdings vor einigen 

Jahren eingestellt wurde. 

Das ON bietet jenen Nor-

mungskomitees, die eine 

österreichische Teilnahme 

durch Kostenteilung er-

möglichen wollen, ein Ad-

ministrationsservice.

• „Beziehungsarbeit“: Be-

wusstseinsbildung über das 

unternehmensstrategische 

Potential der Normung in 

Veranstaltungen – über 

Newsletter und vor allem in 

persönlichen Gesprächen 

mit Verbandsleitern und 

 Unternehmern – tragen 

dazu bei, dass auch KMUs 

die Chancen, die ihnen die 

Normung bietet, nicht nur 

erkennen, sondern auch 

daran teilnehmen.

Die Konferenz gab einen 

umfassenden Überblick 

über die Themenkreise und 

bot zahlreiche Anregungen, 

wie sich Klein- und Mittel-

betriebe in Europa noch 

besser an der Normung be-

teiligen können, um ihre In-

teressen erfolgreich einzu-

bringen. Zahlreiche Beispie-

le aus so unterschiedlichen 

Gebieten wie Übersetzer, 

Kartoffelanbau, Fahrradbau, 

Medizingeräte und Blitzab-

leiter illustrierten die Praxis 

der Teilnahme von KMUs 

an der Normung – und ihrer 

Erfolge.  –se
siehe dazu auch Seite 8

»

schen Kommission am 21. 

Oktober 2008 in Paris or-

ganisiert hatte. Diskutiert 

wurden dabei u. a. „Die 

Normung – ein strategi-

sches Instrument“; Fallstu-

dien zu den Vorteilen, die 

die Normung für die Unter-

nehmensstrategie von 

KMUs bringt; die Rolle von 

Unternehmensverbänden, 

die KMU-Interessen bei der 

Normung vertreten; Wirk-

samkeit von Maßnahmen 

zur Einbeziehung von 

KMUs in die Normung so-

wie Beispiele aus den Mit-

gliedsstaaten.

Beispiel Österreich

Die österreichische Situa-

tion wurde dabei von ON-

Vizedirektorin DDr. Stampfl -

Blaha präsentiert: 

Gemessen am Bruttoin-

landsprodukt (BIP) pro Kopf 

belegt Österreich in Europa 

Platz vier. Die Warenexpor-

te machen 43 Prozent des 

BIP aus, und 99 Prozent 

der österreichischen Unter-

nehmen fallen in die Kate-

gorie KMU. Vergleicht man 

die Zahl der an der Nor-

mung beteiligten Experten, 

so liegt Österreich mit fast 

700 Experten pro Million 

Einwohner im Spitzenfeld. 

Länder mit ähnlichen Vor-

aussetzungen liegen bei 

Die KMUs & die NormungDie KMUs & die Normung
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ie praktische Umsetzung der eu-

ropäischen technischen Gesetz-

gebung erfordert grundlegendes 

Wissen – auch und ganz beson-

Mit einem groß angelegten EU-Twinning-Projekt 

unterstützte das Normungsinstitut gemeinsam mit 

österreichischen und europäischen Partnern 25 

Monate lang die polnische Wirtschaft und Verwal-

tung bei der Umsetzung Europäischer Richtlinien. 

Im Oktober 2008 konnten die Arbeiten erfolgreich 

abgeschlossen werden.

Das Bulgarische Normungs-

institut BDS feierte im Okto-

ber 2008 sein 70jähriges 

Bestehen im Kreise hoher 

Regierungsvertreter, Re-

präsentanten des privaten 

Sektors und ausländischer 

Gäste. In seiner Festrede 

Im Rahmen eines UNIDO-Projekts zur Ent-

wicklung der Qualitätsinfrastruktur in 

 Bangladesh organisierte das ON ein fünf-

tägiges „Hands-on-Training“ in Wien für 

Vertreter der Bangladesh Standards and 

Testing Institution Bangladesh BSTI. The-

men waren die europäische technische 

Gesetzgebung, Fragen der Europäischen 

und Internationalen Normung sowie Zertifi -

zierung.

BangladeshBulgarien

m Mittelpunkt der Ge-

spräche standen die ge-

planten Erleichterungen 

gierten zu Europäischen 

Normungssitzungen nicht 

ihre persönlichen Stand-

punkte oder die Interessen 

ihrer Organisation (Unter-

nehmen, Behörde, ...) ver-

treten, sondern eine zuvor 

auf nationaler Ebene im zu-

ständigen Komitee akkor-

dierte Meinung. Nur so ist 

es auch zu erklären, dass 

inzwischen in einem neuen 

Entwurf zur EU-Bauproduk-

te-Verordnung ein maxima-

ler Anteil von 25 Prozent ei-

ner „Kategorie von Erzeu-

gern“ vorgesehen werden 

soll – ein fundamentales 

Missverständnis des natio-

nalen Delegationsprinzips. 

Hier ist aus Sicht der Nor-

mungsorganisationen noch 

umfassende Aufklärungsar-

beit erforderlich. –se

KMUs und die neue Bauprodukte-Verordnung

Klein- und Mittelbetriebe und 

die neue Bau produkte-Verord-

nung« war das Thema eines 

Arbeitsfrühstücks, zu dem die 

»SME-Union« unter Leitung 

von EU-Parlamentarier Dr. Paul 

Rübig, Präsident von »SME 

Global«, Mitte Oktober 2008 

nach Brüssel eingeladen hatte. 

I
für Klein- und Mittelbetriebe 

(KMUs). Dabei wurde die 

Notwendigkeit der KMU-

Teilnahme am Normungs-

prozess, auch über ihre 

Verbände, unterstrichen 

und betont, dass ein ETA 

(„European Technical 

Assessment“-Dokument) 

nur dann entwickelt werden 

sollte, wenn es zu einem 

Bauprodukt keine relevante 

Europäische Norm gibt. 

Dabei wurde auch auf 

noch immer bestehende 

gravierende Missverständ-

nisse über die Funktions-

weise der Europäischen 

Normung hingewiesen: So 

sei oftmals nicht bewusst, 

dass die nationalen Dele-

Implementierung der Europäischen Richtli-

nien des Globalen und Neuen Ansatzes“, 

berichtet Mag. Joanna Gajdek, Leiterin der 

Abteilung „ON Consulting“. Im November 

2005 erhielt das Normungsinstitut als feder-

führender Partner eines Konsortiums mit 

TÜV Österreich, WIFI Österreich und mit ei-

nem slowenischen Partner den Zuschlag. 

Im September 2006 begann die operative 

Umsetzungsphase des Projekts.

Mag. Gajdek: „Seit Mitte Oktober 2008 

können wir mit Stolz auf die Ergebnisse ei-

ner erfolgreichen Zusammenarbeit blicken, 

die einen wesentlichen Beitrag zum Pro zess 

der Umsetzung der europäischen techni-

schen Gesetzgebung auf Unternehmens-

ebene in Polen geleistet hat.“ 

Zielsetzung des Projekts war es, die pol-

nischen Partner – Wirtschaftsministerium 

und Agentur für Unternehmensentwicklung 

 – dabei zu unterstützen, das Know-how 

über den Binnenmarkt und dessen Pro-

duktanforderungen zu verbreiten und spezi-

ell die KMUs im Prozess der Umsetzung zu 

begleiten. 

»ON Consulting« in Polen

Projekt mit Langzeitwirkung

Insgesamt wurden mehr als 2 100 Trai-

nees geschult, wobei 48 Experten an mehr 

als 600 Arbeitstagen 144 Schulungen durch-

führten. Diese fanden nicht nur in der 

Hauptstadt Warschau statt, sondern u. a. 

in Krakau, Katowice, Wroclaw, Poznan, 

 Szc zecin, Gdansk, Bialystok, Lublin und 

D
ders auf Unternehmensebene. Um das not-

wendige Know-how an der Basis zu vermit-

teln, unterstützt die EU verschiedene Infor-

mations- und Schulungsmaßnahmen. Eines 

dieser Projekte, an dem das Österreichi-

sche Normungsinstitut führend beteiligt 

war, konnte im Oktober 2008 nach 25 Mo-

naten Laufzeit erfolgreich abgeschlossen 

werden. Konkret ging es um das EU-fi nan-

zierte Twinning-Projekt „Unterstützung für 

polnische Klein- und Mittelbetriebe bei der 

terreich, Slowenien und Belgien. Für insge-

samt zehn Unternehmen wurden zusätzlich 

„In Company Consultings“ durchgeführt.

Um die Nachhaltigkeit des Projekts zu si-

chern, wurden 13 Informationsbroschüren 

über die praktische Umsetzung der New 

Approach Richtlinien publiziert und in Groß-

aufl age verbreitet. Ergänzend dazu gibt es 

nun eine Internetplattform mit umfassenden 

Informationen zu den Richtlinien und einem 

speziell dafür entwickelten einfach zu be-

dienenden Tool, mit dessen Hilfe man die 

zutreffenden EU-Richtlinien für jedes einzel-

ne Produkt bestimmen kann. Zwei Presse-

konferenzen und Werbeeinschaltungen im 

polnischen Radio erhöhten das Bewusst-

sein für dieses Thema bei Polens Wirtschaft 

und Konsumenten.

Mag. Gajdek: „Das außerordentliche En-

gagement aller Beteiligten ermöglichte eine 

reibungslose und überdurchschnittlich er-

folgreiche Abwicklung dieses bisher größ-

ten Consultingprojekts des ON.“

»

Rzeszow, und wurden von den Teilnehmern 

außerordentlich positiv bewertet. Dabei wa-

ren 30 polnische Experten eingebunden so-

wie Herr Bojan Pecavar (Slowenien) als 

„Resident Twinning Advisor“, der das ge-

samte Projekt vor Ort betreute.

Weiters reisten polnische Instruktoren 

und Trainer zu Studienbesuchen nach Ös-

Europäische Richtlinien in der betrieblichen PraxisEuropäische Richtlinien in der betrieblichen Praxis

2 100 polnische Unternehmen nahmen an 
den insgesamt 144 Schulungen während des 
EU-Twinning-Projekts teil.

Abschlusspressekonferenz in Warschau 
mit Rafal Baniak, Unterstaatssekretär im 

polnischen Wirtschaftsministerium (Mi.), und 
Mag. Joanna Gajdek, ON Consulting (re.)

Vortragende beim Arbeitsfrühstück der „SME-Union“ in Brüssel: 
2. v. li. ON-Vizedirektorin DDr. Stampfl -Blaha

unterstrich Ivelin Burov, 

Vorstandsvorsitzender von 

BDS (Bild oben), die dyna-

mische Entwicklung des 

bulgarischen Normungs-

systems in Zusammen-

hang mit der europäi-

schen Integration. 

Dr. Gerhard Hartmann, 

Direktor des Österreichi-

schen Normungsinsti-

tuts, ist neuer Präsident 

der Österreichischen 

Gesellschaft für Bau-

recht. Der ÖGEBAU-

Vorstand hat ihn bei sei-

ner jüngsten Sitzung 

ON-Vizedirekto-
rin DDr. Elisa-
beth Stampfl -
Blaha über-
reichte das 
Jubiläumsge-
schenk des ON.

Neuer ÖGEBAU-Präsident 

steht sich als Informations- 

und Diskussionsforum für 

alle Fragen des öffentlichen 

und privaten Baurechts. 

Dr. Hartmann in einer ersten 

Stellungnahme: „Die Gesell-

schaft war und wird weiter-

hin Plattform sein für alles, 

was rund um das Baurecht 

und die Bauwirtschaft so 

geschieht.“ 

www.oegebau.at 

einstimmig zum Nachfolger 

von Dr. Alfons Huber ge-

wählt. Die ÖGEBAU ver-

• Praxisorientierter Lehrgang für Bau-

dynamik und Erdbebeningenieurwesen

12. Jänner 2009 

• Hygienemanagement bei der Herstellung 

von Lebensmittelverpackungen

28. Jänner 2009 

• Halal-Anforderungen an die Lebensmit-

telkette nach islamischen Recht – die 

neue ONR 142000 27. Mai 2009
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